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Betr.:  Gehaltsfortzahlung nach Dienstfreistellung (EAS.1531)  

Wird von einer österreichischen AG das Dienstverhältnis mit einem Mitarbeiter am 30.Juni 

1999 mit Kündigungsfrist 29.2.2000 beendet, wobei der Mitarbeiter im Juni 1999 seinen 

Wohnsitz von Österreich nach Deutschland verlegt und damit von der unbeschränkten in die 

beschränkte Steuerpflicht gewechselt hat, dann unterliegen die Gehaltsfortzahlungen als 

"Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die im Inland ... ausgeübt .... worden ist" (§ 98 Z. 4 

EStG) weiterhin der inländischen Lohnabzugsbesteuerung. 

Wird diese Sichtweise, daß es sich bei den Gehaltsfortzahlungen um nachträgliche Einkünfte 

aus einer im Inland ausgeübten Tätigkeit handelt, auch der Beurteilung der DBA-Rechtslage 

zugrunde gelegt, dann entbindet das Doppelbesteuerungsabkommen nicht von der 

Verpflichtung zur Vornahme des Lohnsteuerabzuges. Denn gemäß Artikel 9 Abs. 1 des DBA-

Deutschland wird das Besteuerungsrecht an Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit dem 

Tätigkeitsstaat zugewiesen; und zwar ungeachtet des Umstandes, ob der Zufluß der Einkünfte 

noch während oder erst nach Aufgabe dieser Tätigkeit stattfindet. In einer österreichisch-

deutschen Verständigung wurde der allgemeine Grundsatz festgehalten, daß im Bereich der 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit dem Kausalitätsprinzip Vorrang vor dem Zuflußprinzip 

einzuräumen ist (AÖFV. Nr.134/1999 Z. 4). 

Wird dem Artikel 9 Abs. 4 des Abkommens (Ruhegehälter) derselbe Inhalt wie dem Artikel 18 

des OECD-Musterabkommens zugemessen, dann kann die Gehaltsfortzahlung nicht dem 

sachlichen Anwendungsbereich der für Ruhegehälter maßgebenden Bestimmung unterstellt 

werden, da es sich hiebei weder um Ruhegehälter noch um diesen "ähnliche Zahlungen" 

1 von 2



  

Seite 2 

 

© Bundesministerium für Finanzen Seite 2 

handelt. Wegen des nicht völlig identen Wortlautes von Artikel 9 Abs. 4 könnte der 

Bestimmung im DBA-Deutschland indessen auch eine von der OECD-Regelung abweichende 

Bedeutung zugemessen werden, mit der Folge, daß die Gehaltsfortzahlung als "Bezug für 

frühere Dienstleistungen" (ohne Ähnlichkeitserfordernis mit den Ruhegehältern) doch der 

Besteuerung in Österreich entzogen und Deutschland als Wohnsitzstaat zugewiesen sind.  

Unter den gegebenen Umständen vertritt das BM für Finanzen daher die Auffassung, daß die 

inländische Lohnsteuerabzugspflicht wahrzunehmen ist. Nur wenn der Nachweis erbracht 

wird, daß Deutschland auf Grund einer anderslautenden Anwendung des Abkommens eine 

Besteuerung der Gehaltsfortzahlungen tatsächlich vornimmt, kann der Lohnsteuerabzug 

unterbleiben.  

27. September 1999 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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